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Schutz rund um die Uhr
Die private Unfallversicherung – wichtiger Begleiter für Zahnarzt und Familie

Es ist schon paradox. Fast 70 Prozent der Unfälle
ereignen sich genau dort, wo die gesetzliche Unfall-
versicherung nicht schützt: in der Freizeit und zu
Hause. Im privaten Umfeld gibt es keine ge setz -
liche Deckung, die im Fall der Fälle die oft erheb -
lichen Kosten erstattet. Eine private Unfall ver siche -
rung kann diese Lücke schließen.

Die gesetzliche Unfallversicherung kommt nur für
Unfälle auf, die auf dem Weg zur und von der 
Arbeit geschehen – die klassischen Arbeits- und 
Wegeunfälle. Statistisch gesehen sind dies lediglich
ein Drittel der Unfälle. Zwei von drei Unfällen ereig-
nen sich im häuslichen Bereich und in der Freizeit.
In diesen Fällen greift die private Unfallversiche-
rung – und zwar 24 Stunden am Tag. Die private
Unfallversicherung schützt also rund um die Uhr.

Hilfe bei Unfallfolgen
Im Fall der Fälle schüttet die private Unfallver -
sicherung einen bestimmten Geldbetrag aus, der
beispielsweise bei Invalidität hilft, das Leben an
 eine eventuelle Behinderung anzupassen. Die Un-
fallversicherung kann zwar nicht den Lebens -
unterhalt auf Dauer decken, sie bietet aber die
Möglichkeit, den neuen Erfordernissen im Alltag
gerecht zu werden.
Verdienstausfälle müssen separat mit einer Be -
rufsunfähigkeitsversicherung abgesichert werden.
Auch hierfür können über die Versicherungsver-
mittlungsgesellschaft der BLZK mbH (VVG) indivi-
duelle Lösungen erarbeitet werden.
Die private Unfallversicherung bietet weitere 
Leistungen: Sie zahlt bereits ab einem Prozent 
Invalidität. Im Gegensatz zur gesetzlichen Unfall-
versicherung, die erst dann eine Entschädigung
leistet, wenn die Erwerbsunfähigkeit aufgrund
des Unfalls um mindestens 20 Prozent gemindert
ist. Die Zahlungen der privaten Unfallversiche-
rung werden zudem nicht auf andere Entschä -
digungszahlungen angerechnet, beispielsweise
aus der Haftpflicht- oder Lebensversicherung. 
Genau dies macht die gesetzliche Unfallversiche-
rung. Rigoros werden Leistungen, beispielsweise
bei Rentenzahlungen, gegengerechnet. 

Besonders interessant für Zahnärztinnen und
Zahnärzte ist die Absicherung von Extremitäten
und Sinnesorganen über eine private Unfallver -
sicherung. Gerade selbstständige Mediziner sichern
durch den Einsatz von Armen, Händen und Augen
ihren Lebensunterhalt. 

Schutz für Kinder
Der Schutz der privaten Unfallversicherung gilt
nicht nur für Erwachsene, sondern hat auch Kin-
der fest im Blick. Schließlich ereignen sich bei
 Kindern die meisten Unfälle daheim oder in der
Freizeit – also nicht während der Kindergarten-
oder Schulzeiten, für die die gesetzliche Unfall -
versicherung zuständig ist.
Noch eine Tatsache muss Eltern klar sein: Bei 
Kindern sind meist Krankheiten die Hauptursa-
chen für bleibende Schäden. Mitunter sind solche
Schicksalsschläge so schwer, dass sie nicht nur 
das Leben des Kindes schlagartig verändern. Meist
muss ein Elternteil seinen Beruf aufgeben, um sich
der Pflege des Kindes zu widmen.
Manche Krankheiten ziehen so schwere Behinde-
rungen nach sich, dass das betroffene Kind ver-
mutlich auch nicht im Erwachsenenalter in der
Lage sein wird, selbst für sich aufzukommen. Doch
Eltern, die in einem solchen Fall auf staatliche 
Hilfe zählen, hoffen vergebens. Denn für Kinder,
die aufgrund von Folgen einer Krankheit invalide
werden, zahlt weder die gesetzliche Krankenversi-
cherung noch die gesetzliche Rentenversicherung.

· Schutz im Beruf und in der Freizeit

· Schutz rund um die Uhr: jeden Tag, weltweit, 

24 Stunden

· Schutz gleichermaßen für Erwachsene und Kinder 

· Zahlung bereits ab einem Prozent Invalidität 

· Schutz für Berufsanfänger

· Beitragsfreie Zusatzleistungen, z.B. Bergungskosten

· Faire Bedingungen für den Einschluss einer 

Infektionsklausel

· Günstige Bedingungen für den Einschluss von Gesund -

heitsschäden durch Röntgen- und Laserstrahlen

Leistungen der privaten Unfallversicherung
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Die VVG hat auch hierfür eine ganz spezielle
Schutzvariante: die Kinder-Invaliditätsversiche-
rung. Sie springt ein, wenn Kinder aufgrund von
schweren Krankheiten auch in ihrem späteren
Leben nicht für sich selbst sorgen können. Für die
Eltern ist dies eine große Beruhigung. 

Persönliche und individuelle Beratung
Wer Interesse an einer Unfallversicherung oder
Kinder-Invaliditätsversicherung hat, sendet den
beigefügten Antwortcoupon per Fax an die an -
gegebene Nummer. Die Versicherungsvermitt-
lungsgesellschaft der BLZK prüft auch, ob der in-
dividuelle Versicherungsschutz ausreichend ist.

Hierzu erstellt sie eine kostenlose Versicherungs-
analyse für alle gewünschten Versicherungen.
Darin werden die bestehenden Verträge mit den
aktuellen Rahmenvereinbarungen der VVG spe-
ziell für Mitglieder der Bayerischen Landeszahn-
ärztekammer verglichen. 
Für telefonische Fragen stehen die Mitarbeiter des
VVG-Partners, der Assekuranz AG, unter der Tele-
fonnummer 089 72480-402 zur Verfügung. Diese
unterstützen die bayerischen Zahnärztinnen und
Zahnärzte auch mit fachkundiger Beratung.

Dipl.-Volksw. Stephan Grüner
Geschäftsführer VVG

Telefax: 089 72480-272

Versicherungsvermittlungs gesell  schaft 
der Bayerischen Landeszahn ärztekammer
Fallstr. 34
81369 München

Praxisstempel oder Privatanschrift:

❑ Bitte informieren Sie mich unverbindlich über die private Unfallversicherung der VVG.

❑ Ich habe Interesse an den Versicherungsprodukten der VVG. Bitte informieren Sie mich unver-
bindlich über Ihre Angebotspalette:

Geburtsdatum
(dient zur Berechnung von Versicherungsprämien)

Antwortcoupon

❑ Berufshaftpflichtversicherung ❑ Private Kranken(zusatz)versicherung
❑ Praxisausfallversicherung ❑ Pflegezusatzversicherung
❑ Praxisinventarversicherung ❑ Betriebliche Altersversorgung
❑ Elektronikversicherung ❑ Lebensversicherungen
❑ Arzt-Rechtsschutz-Paket ❑ Rentenversicherungen
❑ Wohngebäude-/Hausratversicherung ❑ Kinder-/Enkelversorgung
❑ Private Haftpflichtversicherung ❑ Vermögenszuwachskonzepte
❑ Kfz-Versicherung ❑ Praxis- oder Hausfinanzierung
❑ Berufsunfähigkeitsversicherung ❑ Forderungsmanagement (Factoring)
❑ Liquiditätssicherung

❑ Versicherungsanalyse – unser besonderer Service: Sie faxen uns zu bestehenden Versicherun-
gen Ihre derzeitigen Versicherungsscheine und Policen, wir prüfen die Konditionen und informie-
ren Sie unverbindlich über Einsparmöglichkeiten.

❑ Ich bitte um Zusendung des Versicherungsleitfadens für Praxisgründer, niedergelassene und an-
gestellte Zahnärzte beziehungsweise für zahnärztliches Personal.

❑ Ich bitte um Zusendung allgemeiner Informationen über den Gruppenversicherungsvertrag mit
der DKV Deutsche Krankenversicherung AG.

❑ Ich möchte meine Praxissituation mit einer unabhängigen betriebswirtschaftlichen Praxis -
beratung verbessern und bitte um Kontaktaufnahme durch die ABZ eG.

❑ Ich möchte mehr über das modulare Zahnarzt-Factoring (Patientenbuchhaltung, Liquiditäts -
sicherung, Patienten-Ratenzahlung und Risikoschutz) erfahren. Bitte senden Sie mir nähere Infor-
mationen.

✁

✁


